
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in diesen Tagen sind die 
meisten von uns damit be-
schäftigt, die letzten Besor-
gungen vor Weihnachten 
und dem Jahreswechsel zu 

erledigen. Während dieser 
zuweilen hektischen und ge- 

schäftigen Zeit versäumen wir es allzu oft, 
innezuhalten und die Dinge, die uns im Alltag 
beschäftigen, Revue passieren zu lassen. Doch 
nun, da das Jahr 2010 seinem Ende zugeht, 
möchte ich ein wenig „Bilanz ziehen“ und auf 
die Geschehnisse in diesem Jahr zurückblicken. 
Wir haben in der Koalition viele wichtige Ent-
scheidungen getroffen, die unser Land auf 
einen guten Weg gebracht haben: Vom weg-
weisenden Energiekonzept über einen soliden 
Haushalt 2011 bis hin zur Neuregelung der 
Sicherungsverwahrung – wir gehen die Proble-

me in Deutschland Schritt für Schritt an. Das 2. 
Quartal 2010 bescherte uns mit einem Anstieg 
des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent das 
kräftigste Wachstum seit der Wiedervereini-
gung vor 20 Jahren. Deutschland ist damit 
Konjunkturlokomotive in ganz Europa. 
Und alle Anzeichen sprechen dafür, dass es sich 
nicht um eine flüchtige Konjunkturlaune han-
delt, sondern um einen stabilen Aufwärtstrend. 
Die Europäische Kommission erwartet für 2010 
ein reales Wachstum der deutschen Wirtschaft 
von 3,4 Prozent. Wir wissen aber auch: Im 
kommenden Jahr 2011 liegt viel Arbeit vor uns. 
So wollen wir zum Beispiel die Steuervereinfa-

chungen für Bürger voranbringen, Fragen der 
inneren Sicherheit, wie die Vorratsdatenspei-
cherung auf den Weg bringen, eine exzellente 
Energieinfrastruktur aufbauen und die Bildung 
stärken. Bei all diesen Entscheidungen werden 
wir auch im kommenden Jahr den Weg, den die 
Koalition beschritten hat, fortführen. Die Ziele 
des Koalitionsvertrags – Wachstum, Bildung, 
Zusammenhalt – stehen dabei ganz oben. 
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, ein 
besinnliches und frohes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr 2011! 
Herzlichst 

 
Ansgar Heveling MdB 
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Die Koalition lichtet den Steuerdschungel 
 
„Die christlich-liberale Koalition hält Wort. Der Steuerdschungel wird gelichtet. Die Steu-
ererklärung kann künftig einfacher, schneller und auch papierloser erledigt werden. Mit 
den rund 40 Maßnahmen befreien wir zielgenau vor allem diejenigen Steuerzahler von 
unnötiger Steuerbürokratie, die ihre Steuererklärung noch regelmäßig selbst ausfüllen“, so 

Leo Dautzenberg MdB, finanzpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag.  
Das damit verbundene steuerliche Entlastungsvolumen von jährlich 590 Millionen Euro 
kommt Arbeitnehmern und Familien mit Kindern zugute. Hinzu kommt eine spürbare 
Reduzierung von Bürokratiekosten. Allein die Unternehmen werden so um 4 Milliarden 
Euro pro Jahr an Bürokratieaufwand entlastet. Im Einzelnen sind u.a. folgende Maßnahmen 
vorgesehen:  
Mit der Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrags von 920 Euro auf 1.000 Euro werden 
Belegsammlungen der Arbeitnehmer in noch größerem Umfang überflüssig als schon 
bislang der Fall. Die Arbeitnehmer werden damit zugleich um 330 Millionen Euro entlastet.  
Die bisher als zu kompliziert empfundene steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbe-
treuungskosten wird deutlich vereinfacht. Bei der Anlage Kind entfällt eine Seite des Erklä-
rungsvordrucks. Künftig werden außerdem mehr Familien mit Kindern von diesem Steuer-
vorteil profitieren. Damit ist zugleich eine Entlastung von 60 Millionen Euro verbunden.  

 
Die umfangreiche Einkommensüberprüfung bei volljährigen Kindern für die Gewährung 
von Kindergeld und Kinderfreibeträgen wird entfallen. Damit wird in erheblichem Umfang 
unnötige Steuerbürokratie abgebaut. Zugleich wird damit einkommensschwächeren Fami-
lien die Möglichkeit gegeben, bei einem Hinzuverdienst des Kindes von über 8.004 Euro 
auch weiterhin Kindergeld zu beziehen. Dies entlastet Familien mit Kindern um 200 Millio-
nen Euro. 
  
Mit der vorausgefüllten Steuererklärung kann die Kommunikation mit dem Finanzamt 
künftig weitgehend papierlos auf elektronischem Wege erfolgen. Soweit Daten der Finanz-
verwaltung vorliegen, werden diese automatisch in den richtigen Feldern der Steuererklä-
rung vorausgefüllt. Ziel ist es, für möglichst alle Phasen im Besteuerungsprozess elektroni-
sche Verfahren anzubieten. 
  

Speziell für Rentner, die lediglich Rente beziehen und darüber hinaus keine weiteren Ein-
nahmen haben, soll eine vorausgefüllte Erklärung in der Weise vorbereitet werden, dass 
diese die vorausgefüllte Erklärung nach Prüfung im Regelfall ohne Änderung an das zu-
ständige Finanzamt übermitteln können. 
Nicht unternehmerisch tätige Bürger sollen künftig das Wahlrecht erhalten, ihre Einkom-
mensteuererklärungen nur noch alle zwei Jahre beim Finanzamt abzugeben.  
Der Vereinfachungseffekt der Abgeltungsteuer wird deutlich ausgeweitet. Bei Geltendma-
chung von außergewöhnlichen Belastungen oder Spenden soll künftig die Erklärungspflicht 
für Kapitalerträge entfallen. Betriebsprüfungen sollen gegenwartsnäher durchgeführt 
werden. Dafür werden wir das Institut der „zeitnahen Betriebsprüfung“ einführen. Ziel ist 
es, dass die Finanzämter vor Ort gemeinsam mit den ausgewählten Unternehmen indivi-
duelle und pragmatische Lösungen erarbeiten, die zu einer größeren Gegenwartsnähe der 
Prüfungen führen. 
Die Anforderungen an eine elektronische Rechnung für die Belange der Umsatzsteuer 

werden ebenfalls deutlich reduziert. Damit tragen wir auch hier den aktuellen Entwicklun-
gen bei der papierlosen Kommunikation Rechnung. 
Leo Dautzenberg MdB abschließend: „All diese Maßnahmen zeigen, dass eine spürbare 
Steuervereinfachung auch in Zeiten knapper Kassen möglich ist. Die Union wird dafür 

Sorge tragen, dass diese Maßnahmen nun auch zügig umgesetzt werden.“ 

 

http://www.cducsu.de/Titel__ansgar_heveling/TabID__23/SubTabID__24/AbgLetter__72/BildID__3070/AbgID__324/abgeordnete.aspx
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Gesetzentwurf verbessert nachhaltig den Kinderschutz 
Das Kind rückt stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit  

Am 14. Dezember 2010 hat Bundesfamilienministerin Kristina Schröder den Gesetzentwurf zur 

Stärkung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen – das Bundeskinderschutzgesetz 

(BKiSchG) – vorgestellt. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Ingrid Fischbach: 

 
„Der Gesetzentwurf verbessert nachhaltig den Kinderschutz in Deutschland: Das Kind rückt 

stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

Die Erfahrungen zeigen, dass auf verschiedenen Feldern des Kinderschutzes Handlungsbedarf besteht. Im Koalitionsvertrag 
haben sich CDU, CSU und FDP daher darauf verständigt, ein wirksames Kinderschutzgesetz, das auch präventive Maßnahmen 

vorsieht, auf den Weg zu bringen. Der heute von Bundesfamilienministerin Schröder vorgestellte Referentenentwurf setzt 

diesen Auftrag um. 

 Der Ausbau der frühen Hilfen stellt eine entscheidende Verbesserung dar: Die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz 

während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren des Kindes ist der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein wichtiges 
Anliegen. Dadurch werden junge Eltern ermutigt, in einer für die Kindesentwicklung zentralen Phase Hilfen zum Aufbau einer 

förderlichen Eltern-Kind-Beziehung in Anspruch zu nehmen. Der geplante Einsatz von Familienhebammen, für die das Bun-

desfamilienministerium 30 Millionen Euro pro Jahr ab 2012 bereitstellt, flankiert diesen Ansatz. 

 Zu begrüßen ist die Verbesserung der Zusammenarbeit der Jugendämter, um das so genannte Jugendamt-Hopping zu ver-
hindern. Damit sind Eltern gemeint, die sich durch Wohnungswechsel dem Kontakt mit den Behörden entziehen wollen.  

 Darüber hinaus ist es gelungen, im Gesetzentwurf zentrale Zwischenergebnisse der Beratungen des Runden Tisches "Sexuel-

ler Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären 

Bereich" aufzugreifen. So werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Entwicklung, Anwendung und Evaluation fachli-
cher Standards in Form von Handlungsleitlinien und Qualitätskriterien verpflichtet. Außerdem sieht der Entwurf erweiterte 

Führungszeugnisse für alle hauptamtlich in der Jugendhilfe beschäftigten Personen sowie das Personal in Jugendeinrichtun-

gen vor.                  Foto: Laurence Chaperon 

  

All diese Maßnahmen führen zu einer deutlichen Verbesserung des Kinderschutzes in Deutschland.“ 

 

Die 

CDU-Landesgruppe NRW 

wünscht eine besinnliche 

Weihnachtszeit 
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Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung 
 

Die sogenannte Teilselbstanzeige wird es künftig nicht mehr geben. Steuerhinterzieher wer-

den sich dann nicht mehr nur scheibchenweise je nach aktuellem Entdeckungsrisiko strafbe-

freiend erklären können. Vielmehr muss zur Erlangung der Straffreiheit eine umfassende 

Selbstanzeige bezüglich aller hinterzogenen Steuern erfolgen. Straffrei wird also nur, wer 
vollständig in die Steuerehrlichkeit zurückkehrt.  

  

Der Gesetzentwurf enthält folgende Maßnahmen: 

 Bei einer Selbstanzeige tritt Straffreiheit künftig nur noch dann ein, wenn die Be-
steuerungsgrundlagen aller in Frage kommenden Steuerarten vollständig und zu-

treffend nacherklärt werden.  

 Die Ausschlussgründe für den Eintritt der Straffreiheit werden verschärft. Der Zeit-

punkt, ab dem eine strafbefreiende Selbstanzeige nicht mehr möglich ist, wird vor-

verlegt. Bisher sind Selbstanzeigen dann nicht mehr möglich, wenn ein Amtsträger 

der Finanzbehörde zur steuerlichen Prüfung erscheint. Künftig genügt bereits die 
Bekanntgabe der Prüfungsanordnung.  

 Aus Vertrauensschutzgründen werden mittels einer Anwendungs- und Übergangs-

regelung alle bereits abgegebenen Teilselbstanzeigen noch in dem erklärten Umfang 
zur Straffreiheit fuhren.  

 Marktmanipulation, Insiderhandel und Produktpiraterie werden Vortaten des Geld-

wäschestraftatbestandes. Dazu sind Änderungen im Strafgesetzbuch vorgesehen. 
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